
Beschluss: 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen: 
 
Der Rat beschließt 

1. gemäß § 2  Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes Ro 24 in der Ortschaft 
Roisdorf. Das Plangebiet liegt südöstlich der Ortschaft Roisdorf in einem Bereich zwischen 
der Straße Rosental, Raiffeisenstraße und einem landwirtschaftlichen Betrieb. Ziel ist es, 
ein neues Gewerbegebiet auszuweisen (neue Übersichtskarte wie in Sitzung gezeigt), 

2. die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit dem vorliegenden 
Planvorentwurf und der vorliegenden Darlegung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Pla-
nung, 

3. die Planung für die Dauer von 4 Wochen öffentlich auszulegen und auf eine Einwohnerver-
sammlung zu verzichten.  

 


